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VORWORT  
ZUR 2. AUFLAGE

«Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und wirksam durch 
Beispiele.» (Seneca, Briefe über Ethik an Lucilius, ep. 6.5)

Das vorliegende Werk aus der Reihe «Stämpflis Repetitorien» 
soll diesen Rat des römischen Philosophen Seneca beherzigen. 
Es lehnt sich an das Stämpfli Lehrbuch «Sachenrecht» an und 
folgt demselben Aufbau. Dies ermöglicht der Benutzer:in, das 
Verständnis des Gelesenen zu vertiefen, etwaige Wissenslücken 
aufzudecken und diese zu schliessen.

Anhand zahlreicher Fragen und Fälle (mit jeweiligen Lö-
sungen) kann das erlernte Wissen angewandt und überprüft 
werden. Damit dient das Repetitorium einer optimalen Prü-
fungsvorbereitung, insbesondere für Studierende sowie für Kan-
didat:innen der Anwaltsprüfung. Sodann ermöglichen Auszüge 
aus ausgewählten Bundesgerichtsentscheidungen zu einzelnen 
Themenbereichen des Sachenrechts einen Überblick über die 
wichtigste Rechtsprechung. Dabei wurden Literatur- und Recht-
sprechungsnachweise (gekennzeichnet durch: «(…)») und für 
das jeweilige Thema irrelevante Textpassagen (gekennzeichnet 
durch: «[…]») aus Gründen der Lesbarkeit herausgestrichen. Die 
Auszüge sollen einen Einblick in die reale Rechtsanwendung ge-
währen und auf die entsprechenden Ausführungen im Stämpfli 
Lehrbuch «Sachenrecht» hinweisen.

Es wird empfohlen, die Lektüre des Repetitoriums mit der-
jenigen des Gesetzes zu verbinden. Nur so ist ein erfolgreiches 
Lösen und Verstehen der Fälle und Fragen sowie der Bundes-
gerichtsentscheide möglich.
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Für die Mithilfe bei der Aktualisierung des vorliegenden 
Werkes danken wir insbesondere Nieves Malpeli, BLaw, Hilfs-
assistentin am Zivilistischen Seminar der Universität Bern, so-
wie für die Durchsicht der §§ 3 und 11 Prof. em. Dr. iur. Roland 
Pfäffli, Notar.

Bern, Luzern und St. Gallen, im Juni 2023
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Barbara Graham-Siegenthaler 
Martin Eggel
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1 Stunde

Dieser Paragraf befasst sich mit den Grundlagen 
des Sachenrechts. Die Übungen behandeln den 
Sachbegriff und die wichtigsten sachenrechtlichen 
Prinzipien und helfen dabei, die weiteren Themen 
zu verstehen.

Vgl. hierzu § 1 im Stämpfli Lehrbuch «Sachenrecht»

§ 1 
Einleitung
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I. ÜBUNGEN

A. FRAGEN UND FÄLLE

1. Was ist eine Sache?

2. In welche zwei Bereiche kann das Sachenrecht eingeteilt 
werden?

3. Wo und wie sind die Gerichtsstände für nationale sachen-
rechtliche Sachverhalte geregelt?

4. Was sind dingliche, was sind obligatorische Rechte?

5. Welche verschiedenen dinglichen Rechte gibt es?

6. Gibt es noch andere als die gesetzlich vorgesehenen ding-
lichen Rechte?

7. Kann die inhaltliche Ausgestaltung der gesetzlich normier-
ten dinglichen Rechte abgeändert werden?

8. Was bedeutet Realobligation und welche Erscheinungsfor-
men gilt es zu unterscheiden?

9. In welche zwei Geschäfte kann ein Rechtsgeschäft dem In-
halt nach unterteilt werden? Wie unterscheiden sie sich?

10. Was bedeutet das Kausalitätsprinzip bzw. das Abstraktions-
prinzip? Inwiefern unterscheiden sich diese Prinzipien im 
Falle eines ungültigen Verpflichtungsgeschäfts? 

11. Lisa verkauft Markus ein Fahrrad, welches Tina gehört.
a Ist der Kaufvertrag rechtlich gültig?
b Kann Lisa, solange das Fahrrad Tina gehört, den Vertrag er-

füllen, somit Markus das Eigentum am Kaufgegenstand ver-
schaffen?
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12. Franziska will Karl eine Wohnung verkaufen, welche noch 
nicht gebaut wurde. Ist ein solcher Kaufvertrag rechtsgül-
tig? Kann sie ihm die Wohnung bereits vermieten?

13. Welches sind die wichtigsten Prinzipien des Sachenrechts?

B. LÖSUNGEN

1. Eine Sache ist ein körperlicher, für sich bestehender, un-
persönlicher Gegenstand, welcher der menschlichen Herr-
schaft unterworfen werden kann. Die einzelnen Vorausset-
zungen einer Sache sind: Körperlichkeit, Abgegrenztheit, 
Unpersönlichkeit und rechtliche Beherrschbarkeit. 

2. Das Sachenrecht kann zweigeteilt werden in Mobiliar- und 
Immobiliarsachenrecht. Das ZGB kennt viele Regelungen, 
welche zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen 
unterscheiden: So ist z.B. das Eigentum in Grund- und Fahr-
niseigentum (Art. 655 ff. bzw. 713 ff. ZGB), das Pfandrecht in 
Grund- und Fahrnispfand (Art. 793 ff. bzw. 884 ff. ZGB) ein-
geteilt.

3. Für Klagen betreffend Grundstücke ist Art. 29 ZPO anwend-
bar: Zuständig ist grundsätzlich das Gericht am Ort, an wel-
chem das Grundstück im Grundbuch aufgenommen ist oder 
aufzunehmen wäre. 

Für Klagen betreffend Fahrnis ist Art. 30 ZPO anwendbar: 
Zuständig ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklag-
ten Partei oder am Ort, an welchem die Sache liegt. 

4. Dingliche Rechte räumen dem Berechtigten eine mehr oder 
weniger weitgehende Befugnis zur unmittelbaren Beherr-
schung einer Sache ein; der Berechtigte kann (innerhalb der 
Schranken der Rechtsordnung) über die Sache verfügen. Er 
hat diesbezüglich ein Ausschliesslichkeitsrecht, welches 
Dritten verbietet, ihn in seiner Nutzung oder Verfügung 
über die Sache zu stören. Dingliche Rechte sind demnach 
absolute Rechte, welche sich gegen jeden Störer richten 
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und gegenüber jedermann geltend gemacht werden kön-
nen. Eine positive Leistungspflicht enthalten sie grundsätz-
lich – anders als die obligatorischen Rechte – nicht. 

Obligatorische Rechte sind relative Rechte, d.h., sie rich-
ten sich nur gegen den Schuldner, nicht aber gegen Dritte. 
Inhaltlich richten sie sich auf eine Leistung (Tun, Dulden, 
Unterlassen). 

5. Dingliche Rechte können eingeteilt werden in Eigentum (all-
gemeine Bestimmungen in Art. 641 ff. ZGB, Grundeigentum 
in Art. 655 ff. ZGB und Fahrniseigentum in Art. 713 ff. ZGB), 
beschränkte dingliche Rechte (Art. 730 ff. ZGB) und Real-
obligationen (vgl. Fall 8). 

Die beschränkten dinglichen Rechte können weiter unter-
teilt werden in:

– Nutzungs- und Gebrauchsrechte; 
– Dienstbarkeiten (Grunddienstbarkeiten in Art. 730 ff. ZGB, 

Personaldienstbarkeiten in Art. 745 ff. ZGB);
– Grundlasten (Art. 782 ff. ZGB);

– Wert- und Verwertungsrechte;
– Grundpfandrechte (Art. 793 ff. ZGB; Grundpfandver-

schreibung in Art. 824 ff. ZGB, Schuldbrief in Art. 842 ff. 
ZGB);

– Fahrnispfandrechte (Faustpfand und Retentionsrecht in 
Art. 884 ff. ZGB, andere Fahrnispfandrechte in Art. 899 ff. 
ZGB).

6. Die Frage ist dem Grundsatz nach zu verneinen. Das Ge-
setz stellt den Rechtssubjekten nur eine geschlossene 
Zahl dinglicher Rechte zur Verfügung («numerus clausus»). 
Dieser Grundsatz der Typengebundenheit wird allerdings 
stellenweise gelockert: Von der Praxis werden dingliche 
Sicherungsmittel (z.B. Sicherungsübereignung, irreguläres 
Pfandrecht) anerkannt und persönliche Rechte (z.B. Vor-
kaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechte) können im Grundbuch 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt.  
Hrubesch-Millauer, Stephanie; Graham-Siegenthaler, Barbara; Eggel, Martin: Repetitorium zum Sachenrecht, 2023



19

vorgemerkt werden und erhalten so Wirkung gegenüber je-
dem später erworbenen Recht (Art. 959 ZGB).

7. Nein, grundsätzlich nicht. Die inhaltliche Ausgestaltung der 
dinglichen Rechte ist durch das Gesetz weitgehend vorge-
geben (Typenfixierung). Teilweise sieht indes das Gesetz 
selbst eine gewisse Ausgestaltungsfreiheit vor (so sind z.B. 
beim Baurecht Abreden über Inhalt, Umfang und Benut-
zung nicht überbauter Flächen möglich, vgl. Art. 779b ZGB). 

8. Man spricht von Realobligationen, wenn obligatorische 
Rechte dingliche Komponenten aufweisen. Wie beim ge-
wöhnlichen Schuldverhältnis steht eine positive Leistungs-
pflicht im Vordergrund (obligatorisches Element), der 
Schuldner der Leistung wird aber durch sein dingliches 
Recht oder seinen Besitz an der Sache individualisiert 
(dingliches Element). Zu unterscheiden sind die gesetzli-
chen Realobligationen (z.B. Anspruch auf Einräumung eines 
Bauhandwerkerpfandrechtes gemäss Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 
ZGB) und die rechtsgeschäftlichen Realobligationen (z.B. 
vertraglich vereinbartes und im Grundbuch vorgemerktes 
Vorkaufsrecht nach Art. 216a OR). 

9. Es kann zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und dem 
Verfügungsgeschäft unterschieden werden.

Das Verpflichtungsgeschäft wird durch die Verpflichtung zu 
einem Handeln bzw. Unterlassen oder zu einem Verhalten 
bzw. zu Leistungen begründet. Verpflichtungsgeschäfte 
sind unter anderem im Besonderen Teil des Obligationen-
rechts geregelt. 

Das (fast immer im Sachenrecht geregelte) Verfügungsge-
schäft basiert in der Regel auf dem Verpflichtungsgeschäft 
und ist auf die Übertragung, Änderung, Beendigung oder 
Belastung eines Rechts gerichtet. Meistens bezieht es sich 
auf dingliche Rechte.
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10. Kausalitätsprinzip, welches in der Schweiz gilt: Eine Per-
son kann nur dann ein Recht erwerben, wenn dem Rechts-
erwerb ein gültiger Rechtsgrund (die causa) vorangeht. In 
Art. 974 Abs. 2 ZGB ist dieses Prinzip für das Immobiliar-
sachenrecht explizit geregelt (der Grundbucheintrag ist un-
gerechtfertigt, wenn er «ohne Rechtsgrund oder aus einem 
unverbindlichen Rechtsgeschäft erfolgt ist»). Im Mobiliar-
sachenrecht ist das Kausalitätsprinzip zwar nicht ausdrück-
lich vorgesehen, findet aber gleichwohl Anwendung. Bei 
ungültigem oder fehlendem Verpflichtungsgeschäft bleibt 
das dingliche Recht (trotz Verfügungsgeschäfts) beim Ver-
äusserer bzw. beim ursprünglichen Eigentümer und dieser 
kann die Sache herausverlangen (Vindikation) bzw. die 
Grundbuchberichtigungsklage nach Art. 975 ZGB erheben. 
(vgl. Entscheidung 1 [«Kausalitätsprinzip»])

Abstraktionsprinzip, welches z.B. in Deutschland gilt: Das 
Verfügungsgeschäft ist auch dann gültig, wenn das Ver-
pflichtungsgeschäft einen Mangel aufweist. Dies hat die 
Konsequenz, dass eine Sache mit gültigem Verfügungsge-
schäft nicht durch dingliche Rechtsbehelfe herausgefordert 
werden kann, obwohl das Verpflichtungsgeschäft ungültig 
ist. Allerdings steht die Kondiktion (ungerechtfertigte Berei-
cherung) zur Verfügung.

11. Die Rechtslage gestaltet sich wie folgt: 
a Ja. Das Verpflichtungsgeschäft ist gültig.
b Nein. Solange das Fahrrad im Besitz von Tina ist, fehlt es 

schon an der notwendigen Besitzübertragung. Sofern Lisa 
den Besitz übertragen kann (z.B. weil sie das Fahrrad aus-
geliehen oder entwendet hat), kommen die Vorschriften 
über das Besitzesrecht zum Zuge (vgl. § 2 «Der Besitz»). 

12. Beide Fragen sind zu bejahen. Die Verpflichtungsgeschäfte 
sind gültig.
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13. Die wichtigsten Prinzipien des Sachenrechts sind:

– Publizitätsprinzip: Dingliche Rechte sind absolute Rechte, 
d.h., sie gelten gegenüber jedermann. Aus diesem Grund 
sollen sie auch für jedermann erkennbar sein. 

– Spezialitätsprinzip: Dingliche Rechte können nur an ein-
zelnen, individualisierten Sachen bestehen (nicht aber an 
Sach- oder Rechtsgesamtheiten). 

– Prinzip der geschlossenen Zahl der dinglichen Rechte 
(Grundsatz der Typengebundenheit [vgl. Fall 6] und Grund-
satz der Typenfixierung [Fall 7]).

– Kausalitätsprinzip (Fall 10).
– Prinzip der Alterspriorität: Die Rangordnung mehrerer 

dinglicher Rechte an einer Sache bestimmt sich nach deren 
Entstehungsdatum.

– Akzessionsprinzip: Die Bestandteile einer Sache teilen not-
wendigerweise das sachenrechtliche Schicksal der Haupt-
sache (vgl. dazu § 4 «Das Eigentum im Allgemeinen»). 
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II. RECHTSPRECHUNG

1. BGE 55 II 302 («Kausalitätsprinzip»)

Die Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen setzt ein 
gültiges Rechtsgeschäft voraus. 

Sachverhalt:
J. Näf, Automechaniker in Münchwilen, verkaufte am 13. Mai 
1927 sein Wohnhaus mit Werkstatt und Ladenlokal für CHF 
54’000.– an den in Bern wohnenden Kläger, der sofort eine An-
zahlung von CHF 4’000.– leistete. Dem Vertrag sind folgende 
Klauseln zu entnehmen: 

«CHF 16’000.– werden vom Käufer bar bezahlt bei Grund-
bucheintragung dieses Vertrages, welche bis spätestens 
Ende Juni 1927 zu erfolgen hat. Der Antritt der gekauften 
Liegenschaft mit den bisherigen Rechten und Beschwerden 
findet mit 1. Juli 1927 statt. 

Mitverkauft und in der Kaufsumme inbegriffen sind sämt-
liche vorhandene Maschinen mit Werkzeug […] und die La-
deneinrichtung samt Korpus. 

Mit dem Kaufsantritt übernimmt der Käufer sämtliche noch 
vorhandene Pneus, Benzin- und Oelvorräte sowie das ganze 
Warenlager zu Tagespreisen. Am Tage der Fertigung dieses 
Vertrages ist der Betrag für das Warenlager mittelst Inhaber-
schuldbrief […] auf das Kaufsobjekt sicherzustellen mit den 
Verzinsungs- und Rückzahlungsbedingungen wie folgt…»

Der Kläger zog schon ungefähr eine Woche vor dem vorgesehe-
nen Zeitpunkt in das gekaufte Haus ein, worauf sofort mit der 
gemeinsamen Inventarisierung des Warenlagers begonnen wur-
de, ohne sie jedoch zu Ende zu führen. Denn schon am 30. Juni 
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liess der Kläger dem Näf eröffnen, dass er den Vertrag wegen 
absichtlicher Täuschung als für ihn unverbindlich halte, und 
verlangte die geleistete Anzahlung zurück. Infolgedessen unter-
blieb die Grundbucheintragung. Dagegen hob Näf für den inzwi-
schen fällig gewordenen Teil des Kaufpreises von CHF 16’000.– 
Betreibung an und verlangte gegenüber dem Rechtsvorschlag 
provisorische Rechtsöffnung und erhielt sie auch, wogegen der 
Kläger die Aberkennungsklage anstrengte. Mittlerweile wurde 
am 29. August der Konkurs über Näf eröffnet. Auf Verlangen 
des Konkurs- bzw. Betreibungsamtes wurden am 9. September 
sämtliche verkaufte Fahrnisgegenstände in der erwähnten Be-
treibung gepfändet. Wenig später zog der Kläger wiederum von 
Münchwilen weg. Seine Aberkennungsklage wurde am 25. Ap-
ril 1928 vom Bezirksgericht Münchwilen zugesprochen; dieses 
Urteil ist in Rechtskraft getreten. Nun zog die Konkursverwal-
tung die gepfändeten Gegenstände zu Näfs Konkursmasse. Mit 
der vorliegenden Klage verlangt der Kläger als deren Eigentü-
mer bzw. – nach der vereinbarungsgemäss bereits erfolgten 
Verwertung durch die Konkursverwaltung – als Eigentümer des 
Verwertungserlöses von CHF 4’200.– Herausgabe.

Aus den Erwägungen:

Grundsatz des Kausalitätsprinzips 
«2. Allein selbst wenn die Kontrahenten im massgebenden 
Zeitpunkt über den Eigentumsübergang einig gewesen wären, 
so könnte doch wegen Fehlens eines gültigen Rechtsgrundge-
schäftes dem Kläger nicht zugestanden werden, dass er Eigen-
tümer der streitigen Sachen geworden sei. Freilich hat sich das 
Bundesgericht unter der Herrschaft des aOR im Anschluss an 
das Gemeine Recht gegen die Abhängigkeit der Gültigkeit der 
Übertragung des Eigentums an Mobilien von der Gültigkeit des 
Kausalgeschäfts ausgesprochen (…). Nachdem nun aber das 
ZGB durch Art. 974 die Frage für Grundstücke positiv anders an-
geordnet, dagegen für bewegliche Sachen neuerdings offen ge-
lassen hat, drängt sich eine neue Prüfung auf, und diese muss 
zur Aufgabe der früheren Rechtsprechung führen. […]
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Begründung der Praxisänderung
2. […] Grundlage der früheren Rechtsprechung war ein Dogma 
des Gemeinen Rechts, das sich zwar in seiner Allgemeinheit 
nicht auf eindeutige Quellen zu stützen vermochte, aber jeden-
falls den Bedürfnissen des Rechtsverkehrs Rechnung trug, na-
mentlich nach der Richtung, dass es auf den Schutz des gut-
gläubigen Dritterwerbers hinauslief, der dem Gemeinen Rechte 
sonst fremd war (…). Die Übernahme dieses ‹grossen Grundsat-
zes› der Unabhängigkeit des sog. dinglichen Rechtsgeschäfts 
von der obligatorischen causa in das deutsche BGB – das doch 
den Schutz des gutgläubigen Dritterwerbers in weitem Umfang 
durchführte –, wofür in erster Linie doktrinäre Gründe und nicht 
etwa die Einsicht in dessen Zweckmässigkeit im Rechtsverkehr 
angeführt wurden (…), wurde denn auch scharf bekämpft (…). 
Indessen konnte an dem ursprünglich (in den Motiven zum 
BGB) ausgesprochenen Satz, der dingliche Vertrag sei notwen-
dig, dem Begriffe nach abstrakt, nicht festgehalten werden. Im 
Gegenteil wird in Theorie und Praxis, wenn irgendwie möglich, 
die Abhängigkeit des dinglichen Geschäfts vom obligatorischen 
dadurch zu erzielen gesucht, dass den Parteien eine bezügliche 
Bedingung untergeschoben wird, auch wenn sie sich darüber 
ausgeschwiegen haben; ja diese Bedingung wird geradezu als 
verkehrsüblich bezeichnet (…). Vielfach wird denn überhaupt 
die Abstraktion des dinglichen Geschäftes von der Kausalver-
einbarung als eine künstliche Konstruktion bezeichnet (…). 
Und das österreichische Recht, das den Eigentumswechsel 
bei beweglichen Sachen ebenfalls von der Tradition abhängig 
macht, vermag ohne jede Konstruktion auszukommen (…). 
Nichts zwingt dazu, ihr auf das schweizerische Mobiliarsachen-
recht noch einen Einfluss zuzugestehen, zumal nachdem das 
Immobiliarsachenrecht sich ihr entzogen hat. Will man den 
dinglichen Vertrag nicht geradezu in das Kausalgeschäft hin-
einverlegen (…), so wird man nicht darum herumkommen, im 
Liegenschaftsrecht mindestens eine in der Anmeldung (Eintra-
gungsbewilligung) liegende dingliche Verfügung des Veräusse-
rers, als Gegenstück zum dinglichen Vertrag im Fahrnisrecht, 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt.  
Hrubesch-Millauer, Stephanie; Graham-Siegenthaler, Barbara; Eggel, Martin: Repetitorium zum Sachenrecht, 2023



25

anerkennen zu müssen (…). Lässt sich aber im Liegenschafts-
recht die abstrakte Natur jener einseitigen dinglichen Verfü-
gung verneinen, wie es eben durch Art. 974 ZGB geschehen ist, 
so ist dies bei beweglichen Sachen für den dinglichen Vertrag 
nicht weniger möglich. […] Endlich wird die Annahme der Kons-
truktion von der abstrakten Natur des dinglichen Vertrages 
über bewegliche Sachen auch nicht durch dringende Bedürfnis-
se des Rechtsverkehrs gefordert, ganz abgesehen davon, dass 
bezweifelt werden kann, ob sie sich nicht gerade überall dort 
als unbefriedigend erweise, wo sie überhaupt praktisch wird 
(…), weswegen eben in weitem Umfange mit der besprochenen 
stillschweigenden Bedingung nachgeholfen wird. Gerade aus 
dem letzteren Grunde kann das (…) Ziel der Erleichterung und 
Beweglichkeit des Mobiliarverkehrs doch nicht erreicht werden. 
Ob diesem Ziel nach der Einführung weitgehenden Schutzes 
des gutgläubigen Dritterwerbers und der Rechtsvermutungen 
zugunsten des Besitzers noch weiter nachzustreben sei, ist 
übrigens eine Frage. Wieso aber der Erwerber selbst, dessen 
bösgläubige Rechtsnachfolger – bösgläubig in dem Sinne, dass 
ihnen die Ungültigkeit des Kausalgeschäfts nicht verborgen ge-
blieben sein kann – und schliesslich im Konkurs des Erwerbers 
dessen Konkursgläubiger vor dem Veräusserer Schutz verdie-
nen sollten, ist nicht einzusehen. […]»

Anmerkungen:

Das Kausalitätsprinzip besagt, dass eine Person nur dann ein 
Recht erwerben kann, wenn dem Rechtserwerb ein gültiger 
Rechtsgrund vorangeht. Fehlt ein gültiges Verpflichtungsge-
schäft, bleibt der Veräusserer bzw. der ursprüngliche Eigen-
tümer (trotz Vollzugsgeschäfts) grundsätzlich dinglich be-
rechtigt und kann die Sache herausverlangen (Vindikation; 
Art. 641 Abs. 2 ZGB) bzw. die Grundbuchberichtigungsklage er-
heben (Art. 975 ZGB). In Art. 974 Abs. 2 ZGB findet das Kausali-
tätsprinzip für das Immobiliar sachenrecht eine ausdrückliche 
Regelung. Im Mobiliarsachenrecht ist es demgegenüber nicht 
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explizit vorgesehen, findet aber – wie im vorliegenden Urteil 
erstmals auch durch das Bundesgericht entschieden – eben-
falls Anwendung. 
Das Bundesgericht hat seit dem grundlegenden Entscheid an 
dieser Praxis festgehalten und sie fortlaufend bestätigt, so z.B. 
in BGE 121 III 345. 
In Deutschland gilt nicht das Kausalitäts-, sondern das 
Abstraktions prinzip: Das Verfügungsgeschäft ist auch dann 
gültig, wenn das Ver pflichtungsgeschäft einen Mangel auf-
weist. Dem Veräusserer stehen keine dinglichen Rechtsbehelfe 
zur Verfügung (aber die Kondiktion), um die Sache herauszu-
fordern (vgl. N. 76 ff. im Stämpfli Lehrbuch «Sachenrecht»).
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Dieser Paragraf befasst sich mit dem Besitz, 
welcher zum grössten Teil in Art. 919–941 ZGB 
geregelt wird. Thematisiert werden die Definition, 
die Arten und der Schutz des Besitzes. 

Vgl. hierzu § 2 im Stämpfli Lehrbuch «Sachenrecht»

2¾ Stunden

§ 2 
Der Besitz
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I. ÜBUNGEN

A. FRAGEN UND FÄLLE

1. Was ist Besitz?

2. Wie unterscheidet sich der Besitzdiener vom Besitzer?

3. Welche verschiedenen Arten des Besitzes gibt es?

4. Das Mobiltelefon, welches mir von meinem Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellt wird, ist momentan für Reparaturarbei-
ten beim Hersteller. Welche Art von Besitz 

a habe ich?
b hat der Hersteller?
c hat mein Arbeitgeber? 

5. Was sind die Voraussetzungen des Besitzesschutzes und 
welche Rechtsbehelfe sieht er vor? 

6. Peter ist Eigentümer eines Parkplatzes in einem belebten 
Wohnquartier. Eliane stellte ihr Auto um ca. 20 Uhr auf dem 
gut markierten Parkplatz von Peter ab. Als sie am nächsten 
Morgen den Wagen abholen will, stellt sie fest, dass das vor-
dere Nummernschild abgebrochen ist. Ihrer Ansicht nach 
hat Peter aus Wut über die unberechtigte Belegung seines 
Parkplatzes das Nummernschild mit Gewalt abgerissen. Pe-
ter ist demgegenüber der Auffassung, in erlaubter Selbst-
hilfe gehandelt zu haben, und bestreitet den Schädigungs-
vorsatz. Er habe den Wagen von Eliane verstellen wollen, 
indem er versucht habe, ihn an der Stossstange auf- und ab-
zuwippen und dadurch schrittweise zu verschieben. Dabei 
sei das Nummernschild abgebrochen, worauf er das Unter-
nehmen beendet und sich einen anderen Parkplatz gesucht 
habe. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf CHF 7.50. 
Hat sich Peter rechtmässig verhalten? Auf welche Norm 
kann er sich gegebenenfalls berufen?
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7. Tina beobachtet, wie Kevin ein Paar Rollschuhe aus ihrer 
Garage stiehlt. Darf sie den Dieb, der die Garage bereits ver-
lassen hat, verfolgen und ihm die gestohlene Sache abneh-
men? Worauf muss Tina gegebenenfalls achten?

8. Johann sieht sein Fahrrad, das ihm einige Tage zuvor ge-
stohlen wurde, vor Timos Garage stehen. Darf Johann das 
Fahrrad gegen den Willen von Timo an sich nehmen?

9. Welche Vermutungen stellt der Besitzesrechtsschutz unter 
welchen Voraussetzungen auf?

10. Wann kann die Besitzesrechtsklage erhoben werden?

11. Roger leiht sein Auto Ruth aus, die es Lucien verkauft. Was 
kann Roger gegen Lucien, der davon nichts wusste (und 
nichts wissen konnte), machen?

12. Marianne stiehlt das Fahrrad von Bruno und verkauft es der 
gutgläubigen Simone. Wie sieht die Rechtslage aus?

13. Susanne verkauft ein teures Gemälde, welches sie von Kon-
rad gestohlen hat, auf dem Flohmarkt an Heinz. Was kann 
Konrad in diesem Fall machen?

14. Patrick leiht seinen Computer Stefanie aus, die ihn Remo 
verkauft. Was kann Patrick gegen Remo machen, wenn

a Remo nicht weiss (und auch nicht wissen kann), dass der 
Computer Patrick gehört?

b Remo weiss, dass der Computer Patrick gehört?
c Remo wissen könnte (jedoch nicht weiss), dass der Compu-

ter Patrick gehört?

15. Der italienische Staatsangehörige Luciano versteckte in 
einer Wandverschalung des Zuges Basel-Mailand zum 
Zweck des Devisenschmuggels Geld in verschiedenen Wäh-
rungen. Luciano schliesst sich in der Toilette des Waggons 
ein und wird dort von einem Beamten, welcher den Insas-
sen ohne Erfolg zum Öffnen auffordert und sich daraufhin 
mit seinem Passepartout Einlass verschafft, überrascht, als 
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er eben im Begriffe ist, mehrere kleine Pakete, die er hinter 
der abgeschraubten Wandverschalung hervorgezogen hat-
te, in seiner Mappe zu verstauen. Die SBB ziehen das Geld 
ein. Kann sich Luciano für die Rückforderung auf die Eigen-
tumsvermutung nach Art. 930 ZGB berufen?

16. Silvie betreibt Handel mit Autos der Luxusklasse und ver-
kauft jährlich ca. 300 Autos, welche sie sowohl im Inland 
als auch im Ausland erwirbt. Vor drei Jahren kaufte sie 
von einem belgischen Autohandelsunternehmen einen ge-
brauchten Personenwagen der Marke Lamborghini zum 
Preis von CHF 85’000.–. Sie traf dabei weder spezielle Ab-
klärungen noch verlangte sie einen Herkunftshinweis. In 
der Folge stellte sich heraus, dass es sich um ein in Spanien 
gestohlenes Fahrzeug handelte. Die spanische Versiche-
rungsgesellschaft INSUCAR S.L. hatte das Autoverleihunter-
nehmen (bereits) entschädigt, welchem das Fahrzeug ab-
handen gekommen war, und die Rechte daran waren auf sie 
übergegangen. Die Versicherungsgesellschaft einigte sich 
mit Silvie vorerst darauf, dass der Wagen verkauft und der 
Erlös auf einem gemeinsamen Bankkonto hinterlegt würde. 
Nachdem darüber hinaus keine Einigung hatte erzielt wer-
den können, stellte Silvie beim Bezirksgericht den Antrag, 
es sei ihr der hinterlegte Betrag (nebst Zins und Spesen) 
auszuzahlen. Die INSUCAR S.L. erhob Widerklage, indem sie 
ihrerseits die Auszahlung desselben Betrages verlangte.

a Auf welches Recht kann Silvie sich allenfalls berufen, um die 
hinterlegte Summe zu erhalten?

b Sind die Voraussetzungen vorliegend erfüllt?

17. Wie ist die Verantwortlichkeit des nichtberechtigten Besit-
zers geregelt?

18. Der (ursprüngliche) Eigentümer Josef bekommt sein ge-
stohlenes Auto gestützt auf Art. 934 Abs. 1 bzw. Art. 936 
Abs. 1 ZGB von der Käuferin Louise zurück. Josef stellt aber 
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